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Quadkinder ist eine Interessengemeinschaft, die Kindern eine kos-

tenlose Quadfahrt ermöglicht. Die Fahrzeuge sind in einwandfrei-

em Zustand (TÜV). Für technische Mängel, die während einer 

Fahrt entstehen und daraus resultierenden Folgen, gilt ebenso der 

nachfolgende Haftungsausschluss! 

 

 

Haftungsausschluss:  

 

• Das Kind                                                          , geb. am  

nimmt auf eigene Gefahr als Sozius an der Quadfahrt teil. 

• Ich/wir nehme/n mit dem Kind an der Einweisung durch den/die Fahrer/in 

 

vor Beginn der Fahrt teil.  

• Ich/wir sorge/n dafür, dass das Kind geeignete Schutzkleidung, einen Helm und die 

eventuell zusätzlich krankheitsbedingte Schutzkleidung (Schienen, Bandagen etc.) 

trägt. Mir/uns ist bewusst, dass die von mir/uns mitgebrachte Kleidung verschmutzt, 

beschädigt werden oder verloren gehen kann. Für Verschmutzung, Beschädigung 

oder Verlust der Kleidung hafte/n ich/wir im vollem Umfang. 

• Ich/wir versichere/n, dass das Kind an keinerlei körperlichen Gebrechen leidet, 

und/oder unter Medikamenteneinfluss steht, die die Fahrt beeinträchtigen könnten. 

• Den Anweisungen des/der Fahrers/Fahrerin und der/den anderen Verantwortlichen/      

Helfern werde/n ich/wir und das Kind ausnahmslos Folge leisten. Mir/uns ist bekannt, 

dass die Fahrt auf der Straße oder einem Gelände stattfindet, auf dem die Straßen-

verkehrsordnung nicht gilt. Für alle Schäden, strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Na-

tur, die dadurch entstehen, dass ich/wir und/oder das Kind den Anweisungen 

vom/von der Fahrer/Fahrerin oder den anderen Verantwortlichen/Helfern nicht Folge 

geleistet habe/n, hafte/n ich/wir uneingeschränkt, soweit ein Unfall oder Schaden 

nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Anderen beruht. Dies gilt ebenso 

für Schäden gegenüber dem/r Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten 

Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen und gegenüber dem Betrei-

ber der für die Veranstaltung genutzten Strecke oder dessen/deren Beauftrag-

te/Helfer. 

• Für alle Schäden, die an den von dem Kind mitbenutzten Fahrzeug durch eigenes 

oder Fremdverschulden unfallbedingt, oder durch unsachgemäße Behandlung ent-

standen sind, übernehme/n ich/wir die uneingeschränkte Haftung. 
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• Mir/uns ist bekannt, dass das Kind durch die Fahrt eventuell seelische Schäden (z.B. 

Panikattacken, Traumatisierungen) erleiden kann. Auch für daraus entstehende 

Folgebehandlungen/Schäden hafte/n ich/wir in eigener Verantwortung. 

• Mir/uns ist bewusst, dass Zuwiderhandlungen notfalls strafrechtlich verfolgt werden 

können. 

• Alle Teilnehmer sind sich im vollen Umfang über Gefahren bewusst, die durch eine 

Quadfahrt entstehen können. 

• Die Anreise und Abreise erfolgt ebenfalls auf eigene Gefahr.  

• Ich/wir erklären uns bereit, das Bildmaterial (Fotos und Videos), auf denen der/die 

Fahrer/in zu sehen sind, lediglich nach vorheriger Absprache mit ihnen weiter zu ver-

treiben. 

 

 

Datum: 

Ort:  

 

 

 

Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten oder des gesetzlichen Vertreters. 
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